
 

 
 
 

Arbeitslosigkeit 
 
 

nach der „Hartzreform“ 
 
 

Pflichten des Arbeitnehmers  
und des Arbeitgebers 

 
 

 
Was ist wenn ... 
 
... DER ARBEITNEHMER ARBEITSLOS WIRD? 

 
Was ändert die „Hartzreform“ 
 
Die sog. „Hartzgesetze“ beinhalten eine für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gleichermaßen wichtige Änderung bei der Arbeitslosenversicherung. Diese tritt am 
01.07.03 in Kraft. 
 
Bisher musste sich der Arbeitnehmer erst mit der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses, also nach Ablauf etwaiger Kündigungsfristen, beim Arbeitsamt arbeitslos 
melden. 
 
 
Wichtig für den Arbeitnehmer !!! 
 
Ab 1.7.2003 ist der Arbeitnehmer verpflichtet, sich unverzüglich nach Erhalt 
der Kündigung arbeitslos zu melden. Bei Versäumnis droht eine erhebliche 
Minderung des Arbeitslosengeldes. 



 

 
Dies ergibt sich aus den neuen §§ 37 b und 140 Sozialgesetzbuch III (SGB III), die 
aufgrund der Umsetzung des „Hartzkonzeptes“ in das SGB III aufgenommen wurden. 
 
Zudem ist der Arbeitnehmer verpflichtet, schon während des laufenden aber 
bereits gekündigten Arbeitsverhältnisses eigenverantwortlich nach 
Beschäftigung zu suchen. 
 
 
Wichtig für den Arbeitgeber !!! 
 
Der Arbeitgeber soll den Arbeitnehmer auf das Erfordernis der unverzüg-
lichen Meldung der Arbeitslosigkeit und der Pflicht zur eigenverantwort-
lichen Beschäftigungssuche hinweisen, ihn zu diesem Zwecke von der Arbeit 
freistellen und ihm die Teilnahme an den erforderlichen Qualifizierungs-
maßnahmen ermöglichen. 
 
Das verlangt der neu in das SGB III eingefügte § 2 Abs. 2 Ziff. 3. 
 
Besonderheiten ergeben sich bei befristeten Arbeitsverhältnissen. Hier ist der Arbeit-
nehmer verpflichtet, frühestens drei Monate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
Meldung von seiner bevorstehenden Arbeitslosigkeit zu machen. 
 
Der Arbeitgeber muss hierauf ebenfalls hinweisen. 
 
 
ACHTUNG !!! 
 
Unterlässt der Arbeitgeber den Hinweis auf die Pflicht zur unverzüglichen 
Meldung der Arbeitslosigkeit, drohen ihm Schadenersatzansprüche in Höhe 
des geminderten Arbeitslosengeldes. 
 
Es ist den Arbeitgebern dringend anzuraten, die Einhaltung der Hinweispflicht sicher-
zustellen. Es bietet sich an, in Kündigungsschreiben den Hinweis aufzunehmen. 
 
 
 
Weitere Auskünfte zu diesem Thema erteilen: 
 
Rechtsanwältin Verina Speckin, 
Rechtsanwalt Harald Baaske 
 


